
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Um die Offenhaltung der Altstoffsammelzentren für den weiteren 
Verlauf der Maßnahmen gegen die Verbreitung von COVID-19 
sicherstellen zu können, müssen folgende Regeln beachtet werden: 
 

 

Abgabe von Abfällen derzeit im ASZ bitte nur wenn 
unbedingt notwendig und nicht aufschiebbar.   
(z.B. wegen unmittelbar bevorstehender 
Wohnungsräumung,  ….) 
 

 

• Wenn notwendig, wird die Einfahrt in das ASZ 
Gelände durch das Personal geregelt 
(Blockabfertigung) 

 

• Das Parken ist nur an den dafür vorgesehenen 
Plätzen erlaubt! Die Fahrtwege sind freizuhalten! 

 

• Mindestabstand 2 Meter zu allen Mitmenschen 
 

• Den Anweisungen des Personals ist unbedingt 
Folge zu leisten! 

 

• Zuwiderhandlung führt zum Verweis aus dem ASZ! 
 

     
 
   
 


